
§ 15 Abs. 3 FAO wird wie folgt neu gefasst:  

Die Gesamtdauer der Fortbildung darf je Fachgebiet 15 Zeitstunden nicht unterschreiten.  

 

§ 15 FAO wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:  

Bis zu fünf Zeitstunden können im Wege des Selbststudiums absolviert werden, sofern eine 

Lernerfolgskontrolle erfolgt. 

 

§ 15 FAO wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:  

Die Erfüllung der Fortbildungspflicht ist der Rechtsanwaltskammer durch Bescheinigungen oder 

andere geeignete Unterlagen unaufgefordert nachzuweisen. Fortbildung im Sinne des Absatzes 4 ist 

durch Bescheinigungen und Lernerfolgskontrollen nachzuweisen.  


